
Der Katastrophenfonds spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Menschen,
die von Katastrophen betroffen sind. Er hilft finanziell mit, den ursprünglichen Zustand vor
der Katastrophe wieder herzustellen. Die Katastrophenfondreferenten koordinieren
Hilfsmaßnahmen, von der Schadensbewertung bis zur Auszahlung von Beihilfen, direkt mit
den Betroffenen. Die finanziellen Mittel für den Katastrophenfonds werden sowohl vom Land
als auch vom Bund bereitgestellt und haben in den letzten Jahren zugenommen, um den
steigenden Schäden gerecht zu werden.

Der Fonds unterstützt in verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und
Wohnbereich, sowohl bei Schäden an Gebäuden als auch an Infrastrukturen. Die
Hauptvoraussetzung ist, dass man im persönlichen Leben betroffen ist. Alles, was über den
notwendigen Bedarf hinaus geht, kann nicht beachtet werden (Sauna, Modelleisenbahn,
usw.). Außerdem können Zweitwohnsitze nicht berücksichtig werden. Innerhalb von 6
Monaten nach Schadenseintritt muss ein Antrag online auf der Homepage des Landes beim
Katastrophenfonds gestellt werden. Bei besonders großen Schäden ist eine Sofortauszahlung
möglich.

Auch Versicherungen spielen eine Rolle bei der Schadensbewertung. Die Höhe der
Versicherungssumme beeinflusst die Beihilfe des Katastrophenfonds, wobei die Versicherung
als erste Schadensabdeckung gilt. Eine höhere Versicherungssumme bietet mehr Sicherheit
und minimiert das Risiko, auf einem Teil des Schadens sitzen zu bleiben. Während der
Katastrophenfonds einen Teil des Schadens abdeckt, bieten Versicherungen eine vertraglich
festgelegte Abdeckungssumme, die bei Bedarf vollständig ausgezahlt wird.

Wichtig Eigeninitiative, wie bauliche Maßnahmen und Anpassung der Versicherung, sind
entscheidend, um das individuelle Risiko zu minimieren.

DER KATASTROPHENFONDS DES LANDES
Wie wirkt der Katastrophenfonds und welche Herausforderungne gibt es?  

Mehr dazu hört ihr in der Podcastfolge 4
 „Der Katastrophenfonds des Landes“ 
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